
 
 

Online-Startrechtswechsel über WLV-Vereinsaccount 

1. Wechselantrag stellen 

Die Online-Beantragung eines Startrechtswechsel erfolgt grundsätzlich analog zur Online-Beantragung 

eines neuen Startpasses. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist unter nachfolgendem Link zu finden: 

https://www.youtube.com/watch?v=WpJ9hfU_ick 

Abweichend von Neuantrag erscheint beim Startrechtswechsel die Athletin bzw. der Athlet bereits nach 

dem Datenabgleich von Nachname, Vorname und Geburtsdatum: 

 

Im Anschluss ist die Beantragung, wie nach dem Anlegen der neuen Person bei einem Neuantrag 

fortzuführen. 

 

2. Bestätigung der Athletenerklärung 

Mit dem Absenden des Wechselantrags erfolgt eine Mailbenachrichtigung an die Athletin/ den Athleten 

oder deren Erziehungsberechtigte. Analog zur Neubeantragung eines Startrechts muss die 

Athletenerklärung über die entsprechend Button freigegeben werden. 

 

3. Freigabe des abgebenden Vereins 

Mit Absenden des Wechselantrags wird ebenso der WLV-Vereinsaccount-Inhaber des abgebenden 

Vereins über den Wechselantrag informiert. Die Freigabe ist dann über den WLV-Vereinsaccount zu 

erteilen: 

 

 

 

1 2

 

3

 

4

 

1 

2

 

3

 

4

 

https://www.youtube.com/watch?v=WpJ9hfU_ick


 
 

4. Freigabe des Wechsels durch den Landesverband 

Liegt sowohl die digitale Bestätigung der Athletenerklärung als auch die Freigabe des abgebenden 

Vereins vor, wird der Wechselantrag innerhalb weniger Tage genehmigt. 

Erfolgt nach Ablauf einer Frist von drei Wochen keine Erklärung des abgebenden Vereins, gilt die 

Freigabe nach DLO §4.3.2.4 als erteilt.  

Bei erteilter Genehmigung werden die Athletin/der Athlet bzw. deren Erziehungsberechtigte sowie der 

aufnehmende Vereine via Mail informiert. 

 


